
Joachim Muts

An den
Rat der
Stadt Wippefi.ith

Hammer I

51688 W'ppedüft

02267 l5620rellFax
01714761480l\ , lobi l

22.09.2010
a) 2 Einwohnerfragen zur nächsten Ratssitzung und
b) 3 Einwohneranregungen zür nächsten Ratssitzung;

l Abwassergeblihr

2. Ideenwettbewerb Verl(ehrskonzept Inncnstadt

3. Anderung bzw. Aulhebung des Kriterienkataloges flir Außenbereichssafzungen der
Stadt Wippe ürth

Sehr geeltte Damen und Heüen des Stadtrates!

Set]I geehrter I-Ien Btirgermeister von Rekowski I

a) Meirre Fragen zur Einwohnefragestunde silld:

Elggg_l: Unter Bezugnahme auf die Mitteilung M|2OO9/508 an den Haupf und Firranzausschuss am
12.05.2009 frage ich Sie, ob Sie der OlTettlichkeit Erkltuunge zum Stand der v€rwaltungsgerichtlichen
Klagevefahret zur Niederschlagswassergebühr abgeben könnelr, wejl doch das in der presse bekannt
geg€bene LJdeil des ähnlich gelagerten Engelskirchener Verfahrens Auswirkungen auch flir die
W ipperfiirther Gebührenzah ler haben müsste, oder?

$4gg!: Kann es sein, dass die Wippefürther. Kanalgebührenzahler entsprcchend der ir der Bergischen
l,andeszeitung veröffeotlichten rechtswidrigen Kanalsituation der Oltsentwässerungen in Wipperfeld und
Thief um schätzungsweise rund zwei Millionerr € geschädigt wordeu sind, wenn doch allein für die
vergleichsweise wenigen Häuser i'l Dohrgaul bel€its über I00.000 € ar einrnaligen Beiträgen liir den ,,neuen
Regenwasserkanal" erhoben werden müsset oder wie hoch schätzen Sie den entstand€nen Beitrass- und
Gebührenausfall ein?

b) Einwoh4eralregung 1 gemäß S 7 der Hauptsatzung der Stadt Wipperlitth:

lch möchte den Rat der Stadt Wipperfilrth anregen, die städtische Entwässerungssatzung und die Beitrags-
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzllng in der Weise zu ändent dass die
Niederschlagswasseryebühr in Fonn einer Crundgebühr nach def tatsächlich bebauten oder veßiegelten
Flächeje Quadratmeter erhober und ei e L€istungsgebälü nüi liirdie bebauten oder versiegelten Flächen
erhob€n wjrd, von denen das Oberflächenwasser tatszich lich ir den Kanat eingeleitet wird.

Würde so verfahrcn, würde

tl $ep {-"t 'n- ^
f, 1 \t lJ Z (r Jltr I l] )' ./i.l

, , .-"hi i  t .r  l l i l . , , :r l , ;1.
U



L tatsächlich €ine nachvollziehbar gerechte, verußachergerechte Kosteltzuordnung erfolgen,

2. eine wesentlich praktikablere und einfachere Gebührenerfassung bzw. -änderung und kontrolle
erfolgen und

3. eine für die Gesamtsystematik der cebübrcnstabilität v€rtäglichere Möglichl(eit der gesefzlich
nur eingesch|änkt zu ge\Ä,älüendeD Abwasserüberlassungspflicht €infacher gehandhabt werden.

Anstelle def komplexen Darstellung der sachlichen Züsammenhätge und Begründungen verweise ich auf
die den Rat als Mitteilung im Zusammenhang mit dem Lügenvorwuf zur Kenntrris gegebene
Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes; die Refinanziearng des im Rahlnen der städtischen
Abwasserbeseitigungspflicht zur Ableitung d€s Starkregenercigniss€s erstellte Kanalinfmskukur erfordert
bei def Gebührenerhebung die Einbeziehung aller beba$ten oder befestigten Fläch€n, von denen das
Niederschlagwasser in den Kanal abgeleitet wefden !a!1, um dauedtaft Gebührenstabilität unter BeachtuDq
des Verursacherprinzips zu gewährleisten.

Im Ergebnis würde die ErhebuDg der Grund- und Leistungsgebühr dazu {iihren, dass anstelle der akuellen
Gebühr in Höhe von l.d. 80 Cent prc Quadratmeter angeschlossener bebauter und versiegelter Fläche die
Gebührenbelastung unter Eirbeziehung aller tatsächlich bebauten oder versiegelten Flächen künftig
(schätzungsweise anhand der Angaben in den Verwaltungsvoflagen bzw. -mjttejlungen) bei rurd illggsAll
50- 60 Cent lieger dürfte!

Vorbehaltlich der sich erst Dach Feststellung der ilrsgesamt im da{ijr kanalisielten Bereich gelegenen
bebauteD utld bef'estigten Flächer ergebenden Gebühren seien zwei Beispiele erlaubt;

Beispiel A Gewerbegrundstück X mit bebautcr/befestigter Fläche von 10.000 qm:

Die Cebühr heute beträg 8.000 €. ADdert das Untelnehnren den ,^l]schluss uDd leitet das Oberflächonwasser
iD ein Cewässer, sinkt die zu zahle de Cebühr entsprcch€nd, im Fall des kompletten ,,Abklemmens,, soga.r
auf 0. Einsparung liir das Unternehnren folglich 8.000 €, wobei die Cebührenhöhe liir die anderen
Kanalbenutzef dadurch arteilig höher wird.

Bei Erhebung der Crundgebühr (zur Deckung ellgl Fixkosten wie z.B, AfA, Zinsen und
Verwaltungskostenanteil etc.) tiir alle latsächlich vorhandenet bebauten/befesti$e't Flächen und einer
Leistungsgebühr (zur Deckung del anteiligen Bewirtschaftungskosten wie z. B. Strom- u. punpkosten,
BeckenreiDigung etc.) frir das tatsächlich volr dieseD Flächen in den KaDal abgeleitete Niederschlagswasser
würde sich die Cebühr schätzungsweise irr folgendef Höhe ergebe[l

10.000 qm Crundgebühr(40 50 Cent)4.500€und Leistungsgebüh f (5 - t0 Cent) 750€, insgesamt mithin
5.250 € gegenilber bisher 8.000 €l Whd die Fläche komplen abgeklemmt, betägt die Ersparnis ftir das
Unternehmen Dur ?50 €!, aber die Belastung lijr die verbleibenden Cebührenzahler sinktvon bisher 8.000€
arr fnun nur 750 t '

Bcispiel B Einlamili€nhaus Y mit bebauter/befestigter nläch€ von 200 qm:

Die Gebühr heute beträgt 160 €. Andeü der Eigentümer den ADschluss und leitet das Oberfiächenwasser in
ein Gewässer oder lässt es versickern, sinkt die Cebühr e:)tsprccheDd, im Fall des kompl€tteD
,,Abklemmens" sogarauf0. ...weiteres wie Beispiel A.

Die GruDdgebühr würde 90 € (200 x 45) betrageni, die Leistungsgebühr l5 € (200 x 7,5), insgesamt mithin
105 € gegeriiber bisher 160 €! Wird die Fläche komplett abgeklemmt, berrägt die Erspamis für den
Eigentümer nur I5 €, aber die Belastung fiir die verbleibeDden Gebührenzahler sinkt von bisher 160 € auf
nuD nur 15 €l

Neben den gebührenverhägljchercn finanziellen Ausrvirkungen hätte dieses Gebührensystem vielfach
sachlich zu erklärende Handhabungsvorteile! Und im direkten Vergleich der Kosten vor Einliihrurlg der
getrennt erhoberen cebühren (2006 gegenüber 2007 ff.) sind die Folgen für alle ,,Cewinner und Verli€r€f.
weseutlich milder, dafür aber wirklich verursachergerechterl



b) Einwohneranregung 2 gemzß g 7 der Hauptsatzung der Stadt Wipperfürth:

Ich möchte den Rat der Stadt Wippediirth anregen, vor der Umsetzung neuer Verkehrskonzepte zunächst
einen öfrentlichen Ideenwettbew€rb auszuloben und die daraus entwickelten verkelüskonzeDhnöslichkeiten
in ein€r vom Bürgermeister einarberufenden Einwohnerv€rsammlung der öffentlichkeit zur i)iskussion
vorrustellen und danach efcl dem Ral zur Lnlscheidung vor,/ulegen.

Das in der von der CDU angesetzten VeraNtaltung in der Drahtzjeherei vorgestellte Verkehrskonzept
behebt nicht wirklich die Problematik der l renstadt und wird zudem heftig kritisiert, ohne den Fachplane;n
nahe treten zu wollen. Gestatten Sie mir bitte den Hinweis; Wenn man,,nur,. für eiDe probephase die
Innenstadt bzw. Teile zu Spielstraßen eftlärcn würde, die Innenstadt also nur als teilverkehrsberuhigt
deklarieren würde -Schrittgeschwindigkeit+10/20... gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer, (später
erfolgeDde Abflachung der Bordsteine) - würde man den ungewollten Durch- und Rundverkehr schon allein
dadurch bzw. durch entsprechende Beschilderung und Information abhalten können... Ergänzende ldeen
dazu sind reichlich vorhalrden..., ganz bestimmt. Man nluss nur d^rüber reden und kanalisiereD. auswenen.
prüfen ulld vor allem zum Positiven lürdie Stadt dann auch,.macher,..

b) Einwohneranregung 3 gem:iß S 7 der Hauplsatzung der Stadt Wipperfftth:

lch möchte den Rat der Stadt Wipperfiirth anrcgen, den für Außenbereichssatzungen der Stadt Wipperffjrth
beschlosse0en Kriterienkatalog zumiDdest zu ärdenr! wenn nicht sogar komplettaußer K|aft zu set;r.

MeiDe AnreglrDg begründe ich mit dem Urteil des 4. Senats des Bundesvenvaltungsgerichts vom 13, Juli
2006 (4 C 2.05 Bverwc) als auch mit dem Kommentar zum Baugesetzbuch (Ernst, Zinkahn, Bielenberg,
Krautzberger), Stand l. Ja uar2010.

In der Begrürrdutg zur Beschhssfassllng des Krite eDkataloges hatle maD unter Bezug auf
siedlungsstrukturelle Cegebenheiten der Stadt Wipp€rfllrth Vergleiche und mathematische Beziehungen,
Crenz€n uDd mögliche Enrwicklungen als Beleg fijr den Kriterienkatalog algeliihrt.

Cerade dieses ist aber mit dem Urteil keinesfalls in Einklang zu brirgen.

AufCrundlage des Uneils ist die Stadt vielmehr verpfl ichtet, jedeü EiDzelfall ftir sich zu bewerten, U|ld in
.iedenl Einze lfal I ist letztlich der politische Wille rnaßgebend, ob eine A ußenbereichssatzung aufgestellt oder
eben nicht aufgestellt wirdl

Dabei sollte sich der Rat im verständlichen Benüher um die Erhaltune des litndlich oder dörflichen
Wohncharakters bemtlhen, dem Büfgenvillen zu folgen. sofern seitens de; Eigentümer die Erhaltung des
lärdlich dörflichen Baucharakters angesicheft und auch ftir die wirtschaftliche Edraltunq der vorhandenen
Baukörper gesorgl ermöglichl und ge\.!älrrlei)ler u ird.

Lobenswede Beispiele hierfiir gibt esl

Meine Anregung soll eh Beitrag sein, den Rat zuln Erlass weiterer Außenbereichssatzung€n zum Erhalt
bz,w. Verbesserungd€r Ortsbilder mit entsprechender BebauuDg zll ermuntern.

Das Ufteil und den Kommentarhabe ich beigeftigt.

Ich hoffe, den Rat flir dieses Ansinnen irr Sinne aller Bürger gem2iß dem Wahlspruch ,,Dem Bürger gerecht
werden" gewilnten zu köDnen,

M



BverwG 4 C 2.05 vom 13.07.2006

Rechtsquellen: BaUGB $ 35 Abs.6 VwCO g 137 Abs. 2

Stichwode: Außenbereichssatzung; bebauter Bereich;
Wohnbebauung von einigem Gewicht;
Splittersiedlung; Baulücke;
Bebauungszusammenhang;

Lertsatz:

Ein bebauter Bereich im Sinne des $ 35 Abs. 6 Satz 1 BauGB ist nur gegeben, wenn und
soweit bereits eine vorhandene Bebauung dazu führt, dass der Außenbereich seine Funktion,
als Freiraum oder als Fläche fiir privilegiert zulässige Vorhaben zu dienen, nicht melu oder
nur noch mit wesentlichen Einschränkuflgen erfüllen kann. Die vorhandene Bebauung muss
aufeine weitere Bebauung im Wege der baulichen Verdichtung hincleuten.

Für das erlbrderliche Gewicht der Wohnbebauung kommt es aufdie siedlungsstruktuellen
G€gebenheiten in der Gemeinde oder weiteren Umgebug nicht an,

Urteil des 4. Senats vom 13. Juli 2006 BvorwG 4 C 2.05

1. VG Arnsbery vom 25.08.2003 Az.tyc 4K 4028102
2. OVG Mtinster vom 18.11.2004 Az.: OVc't A4415/03

Bundesverwaltungsgericht

Im Kommentar zum BauGB (Ernst, Zinkahn, Bielenberg, Krautzberger)
Zu $ 35 Rn. 169 heißt es dazu;

,,Nach diesem U,'teil ist daher ein bebauter Bereich anzunehmen, wenn utrd soweil bereits
eine vorhandene Bebauulg dazu führt, dass der Außenbereich seine Funktion, als Freiraum
oder als Fiäche Iiir privilegiert zulässige Vorhaben zu dienen, nicht mehr oder nur noch mit
wesentlichen Einschräntr ngen erfüllen kam. Die vorhandene Bebauung muss aufeine
weitere Bebauung im Wege der baulichen Verdichtung hindeuten, rmd der bauliche
Zusanmenhang muss den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit
vemitteln, wobei es nicht auf geognphisch-matltematische Zusammenhänge ankornnt uod
anders als bei einem Ofisteil im Sirlr1e des g 34 Abs. 1 auch größere Freillächen unschädlich
sein köruren (BverwG a.a.O.). Unschädlich ist, wenn zwischen den bebauten Flächen
Baulückell bestehen; denn es ist gerade Zweck der Satzung, hierfür eine Bebaururg zr.r
ermöglicher (s. bereits oben sowie Rn. 168). Aus der Bestirnmung, dass die Satzmg,,für
bebaute Bereiche". erfolgen kann, ergibt sich, dass sich die Satzung auch nur aufden bebauten
Bereich erstecken kann. Nicht möglich ist es daher, den bebauten Bereich weiter in den
Außenbereich zu erweitem". (Kommentaflextauszug siehe Anharg)

Für Grü[enberg I bedeutet das, wenn man die bebauten Bereiche der Luftbildaufnahme
2007 mit den Deutschen Grundkarten 1971 veryleicht, dass die Aufstellung einer
Außenbereichssatzung grundsätzlich mö glich und in Kenntnis der Historie sogar dazu
,e/pflichtet wäre...l Keiner ist geschädigt, warum diese Unverhättnismäßiskeit+Härte?
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